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B e r i c h t

Der Ausschuss für Finanzen hat den Einzelplan 05 – Ministerium der Justiz und 
für Migration des Staatshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2023/2024 in seiner 
22. Sitzung am 24. November 2022 beraten. 

In die Beratung einbezogen wurde auch die Mitteilung des Ministeriums für Fi-
nanzen vom 26. Oktober 2022 betr. Beschäftigungsbedingungen, Bezüge, Dota-
tionen und Ausstattung der vom Land Baden-Württemberg aufgrund außertarif-
licher Sonderverträge Beschäftigten – Drucksache 17/3503, soweit sie den Einzel-
plan 05 berührt. 

Die zu dieser Einzelplanberatung schriftlich eingebrachten Änderungsanträge 
05/1 bis 05/9, 05/12 bis 05/33 sowie die Entschließungsanträge 05/10 und 05/11 
sind diesem Bericht beigefügt (siehe Anlagen). 

Der Vorsitzende begrüßt die Ministerin der Justiz und für Migration, den Staats-
sekretär im Ministerium der Justiz und für Migration sowie den Ministerialdirek-
tor im Ministerium der Justiz und für Migration.

Die Berichterstatterin berichtet, beim Einzelplan 05 – Ministerium der Justiz und 
für Migration – gehe es im Wesentlichen darum, gesetzliche Aufgaben umzu-
setzen. Die Erfüllung der Aufgaben wiederum hänge von Umständen ab, die sich 
wenig steuern ließen. In der Justiz seien dies die Zahl der Verfahren, die Zahl der 
Gefangenen und im Bereich der Migration die Zahl der Menschen, die in Baden-
Württemberg ankämen. Damit habe sie schon die drei großen Themenblöcke be-
nannt: Justiz, Justizvollzug und Migration.

Justiz und Justizvollzug machten zusammen 70 % der Kosten aus. 30 % seien im 
Bereich Migration zu verorten. Der Personalkostenanteil des Haushalts betrage 
rund 50 %.

Im Bereich Justiz gehe es vor allem um die Rechtsprechung in den verschiedenen 
Fachgebieten. Für die Berechnung der Personalkosten sei schon vor Jahren das 
System „PEBB§Y“, ein mathematisch-analytisches Personalbedarfsberechnungs-
system, eingeführt worden, das auch unabhängig evaluiert worden sei. Mit hilfe 
dieses Systems könne der Personalbedarf sehr transparent berechnet werden. Al-
lerdings habe sich jetzt gezeigt, dass durch die Umstellung auf die Digitalisie-
rung gewisse Unschärfen entstanden seien. Dennoch sei es dem Ministerium sehr 
wichtig, die Personaldecke bedarfsgerecht festzustellen und entsprechend zu fi-
nanzieren.

Der Haushalt stehe in Bezug auf die Justiztätigkeit sehr im Zeichen der Digi-
talisierung. Hier gehe Baden-Württemberg voran. Dies zeige sich vor allem im 
großen Schwerpunkt der Einführung des digitalen Rechtsverkehrs, die schon seit 
mehreren Jahren die Haushaltsberatungen begleite. Der digitale Rechtsverkehr 
nehme zu, weil die Rechtsanwälte seit diesem Jahr zur elektronischen Einrei-
chung des Schriftverkehrs verpflichtet seien. Ab 2026 erfolge der Rechtsverkehr 
ausschließlich elektronisch. Im Moment arbeiteten auf ungefähr 50 % der Ar-
beitsplätze 6 000 Anwenderinnen und Anwender ausschließlich elektronisch. So 
werde die elektronische Akte in Zivilverfahren an beiden Oberlandesgerichten, an 
allen Landgerichten und in vielen Amtsgerichten eingesetzt. Dies bedeute für die 
Justiz eine echte Umstellung. Seit Anfang 2022 werde die gemeinsame elektroni-
sche Strafakte mit der Polizei pilotiert.

Digitalisierung mache sich auch hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sehr positiv bemerkbar. Aber die Digitalisierung habe auch eine Kehrsei-
te: das Feld der Cyberkriminalität. Die Einrichtung des Cybercrime-Abwehrzen-
trums mit 30 neuen Stellen bilde einen Schwerpunkt des Haushaltsentwurfs.

Im Justizvollzug seien die Inhaftiertenzahlen anhaltend hoch und stelle der Haft-
platzmangel noch immer ein Thema dar. Es gebe den großen Neubau in Rottweil, 
aber eben auch die übergangsweise Schaffung von Haftplätzen. Der zweite große 
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Baublock sei das Justizvollzugskrankenhaus in Stuttgart-Stammheim. Hier sei der 
erste Schritt im Bereich des Wegfalls des Denkmalschutzes gelungen, aber wei-
tere Schritte müssten folgen.

Bedingt durch die Haftplätze sei die Schaffung von Neustellen im Vollzug eben-
falls ein großes Thema. Neue Stellen zu schaffen, sei das eine, neue Stellen zu 
besetzen, das andere. Bei der Besetzung von Stellen sowie der Steigerung ihrer 
Attraktivität durch Stellenhebungen sei jedoch schon einiges erreicht worden. 
Dies sei für die Strafvollzugsbediensteten sehr wichtig. Qualitative Verbesserun-
gen werde es auch bei der medizinischen Betreuung und den Resozialisierungsan-
geboten durch eine deutliche Schaffung neuer Stellen geben. Im Bereich Vollzug 
handle es sich um 231,5 Neustellen.

Im Migrationsbereich hingen die Ausgaben von den Geflüchtetenzahlen ab. Im 
laufenden Jahr seien in Baden-Württemberg bisher 140 000 Geflüchtete aus der 
Ukraine erfasst worden. Hinzu kämen zusätzlich rund 23 000 Asylsuchende, die 
im Land verbleiben würden, sowie 3 000 Geflüchtete aus humanitären Aufnahme-
programmen. Hier seien die Kapazitäten entsprechend stark ausgeweitet worden. 
In der Erstaufnahme seien die Kapazitäten von 6 000 auf aktuell 13 600 Plätze 
erhöht und somit mehr als verdoppelt worden.

Die Gesamteinnahmen stiegen im Jahr 2023 um 9,5 % und 2024 noch einmal 
leicht. Die Gesamtausgaben 2023 erhöhten sich um 9,4 %, während sie sich 2024 
um 1,1 % verringerten. Die Zahl der Stellen belaufe sich im Haushaltsjahr 2023 
auf 16 251 und im Haushaltsjahr 2024 auf 16 337,5.

In Justiz und Justizvollzug würden 388,5 neue Stellen geschaffen und 62 k.w.-
Vermerke aufgehoben. Neben den bereits erwähnten 231 Stellen im Vollzug wür-
den vor allem bestimmte Bereiche personell gestärkt. Dies gelte z. B. für die 
Bekämpfung der Cyber- und der Wirtschaftskriminalität sowie die Bekämpfung 
der sexualisierten Gewalt gegen Kinder. Für die Beschleunigung von Verfahren 
würden Stellen in Häusern des Jugendrechts, für das Modellprojekt „Beschleunig-
te Verfahren“ sowie für die Verwaltungsgerichtsbarkeit und in Zivilgerichten für 
die Abarbeitung der „Diesel-Klagen“, die die Justiz nach wie vor in hohem Maß 
beschäftigten, geschaffen.

Abschließend dankt die Berichterstatterin dem Ministerium der Justiz und für Mi-
gration für die geleistete Arbeit und für die Bereitschaft zur Information im Be-
richterstattergespräch.

(Redaktioneller Hinweis: Der Vorsitzende fragt im Folgenden bei 
jedem Aufruf von Kapiteln, Anträgen und weiteren Beratungsge-
genständen nach Wortmeldungen. Dies wird angesichts der Vielzahl 
der Aufrufe nicht explizit im Protokoll wiedergegeben. Soweit also 
nach einem Aufruf keine Ausführungen zur Sache vermerkt sind, ist 
der Ausschuss ohne Wortmeldungen direkt in die Beschlussfassung 
eingetreten.)

Der Ausschuss nimmt von der Mitteilung Drucksache 17/3503, so-
weit diese den Einzelplan 05 betrifft, ohne Widerspruch Kenntnis.

Ferner nimmt der Ausschuss vom Vorwort sowie von den produkt-
orientierten Informationen ohne Widerspruch Kenntnis.

Kapitel 0501

Ministerium

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD weist darauf hin, die SPD-Fraktion sei 
gerade zum Justizhaushalt in den vergangenen Jahren eher auf Konsens ausge-
richtet gewesen und habe diesen Einzelplan mitgetragen, weil sie auch glaube, 
dass ein Rechtsstaat gerade in einer gesellschaftlichen Krise widerstandsfähig 
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sein müsse. Deswegen trage die SPD auch diesmal wieder den Einzelplan 05 vor 
allem bezüglich des Justizbereichs grundsätzlich mit und erkenne an, dass es ge-
lungen sei, bei den Gerichten, aber auch für die Beschleunigung von Verfahren, 
die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und in den Häusern des 
Jugendrechts neue Stellen zu schaffen. Außerdem erkenne die SPD-Fraktion an, 
dass es gelungen sei, im Bereich der Justizvollzugsanstalten zu personellen Ver-
stärkungen und Stellenhebungen zu kommen. Das seien ebenfalls Forderungen 
der SPD gewesen.

Nicht gelungen sei dies allerdings bei den Servicekräften in den Geschäftsstellen 
der Gerichte. Er erinnere daran, dass die SPD zu diesem Thema schon im Rahmen 
der Beratungen zum Haushaltsplan 2022 einen entsprechenden Entschließungsan-
trag eingebracht habe. Diesmal gehe seine Fraktion den Weg der direkten Antrag-
stellung und beantrage mit dem Änderungsantrag 05/5, 40 neue Stellen für den 
Servicebereich der baden-württembergischen Gerichte und Staatsanwaltschaften 
auszuweisen.

Zum Kapitel 0521 – Migration – appelliert er an die Regierungsfraktionen, das 
im Koalitionsvertrag festgeschriebene Landeserstaufnahmeprogramm neu aufzu-
legen, es finanziell zu unterlegen und hierfür das erforderliche Einvernehmen mit 
dem Bundesinnenministerium herbeizuführen. Darüber hinaus beantrage die SPD 
mit dem Änderungsantrag 05/8, die Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise 
für Mehraufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge deut-
lich zu erhöhen.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD nimmt Bezug auf den Änderungsantrag 
05/4 seiner Fraktion und erläutert, entsprechend einem Gesetzentwurf der AfD 
solle die vorläufige Unterbringung von abgelehnten Asylbewerbern und solchen 
im laufenden Verfahren nicht mehr flächig in den bei der Wohnraumbeschaffung 
oder Unterbringung ohnehin schon überforderten Kommunen erfolgen, sondern in 
staatlichen Gemeinschaftsunterkünften der Regierungsbezirke.

Kapitel 0501 mehrheitlich genehmigt

Kapitel 0502

Allgemeine Bewilligungen

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 05/12 bis 05/17 und den Entschlie-
ßungsantrag 05/10 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD fragt zum Änderungsantrag 05/16  
der Regierungsfraktionen, warum die damit beantragten Ansatzerhöhungen um 
840 000 € für das Jahr 2023 bzw. um 1,1 Millionen € für das Jahr 2024 nicht von 
vornherein im Haushaltsentwurf ausgewiesen worden seien und ob es dieser Mit-
telerhöhungen überhaupt bedürfe.

Zu Titelgruppe 82 – Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justiz-
vollzug) – Titel 546 82 – Sonstiger Sachaufwand – möchte er wissen, warum die 
Ansätze für 2023 und für 2024 gegenüber dem Soll im Jahr 2022 mit 3,3 Millio-
nen € auf jeweils 800 000 € im Haushaltsentwurf reduziert worden seien.

Zum Änderungsantrag 05/17 der Regierungsfraktionen spricht er an, dass der An-
waltsverband gebeten habe, in das Projekt „Rechtsstaat macht Schule“ einbezo-
gen zu werden. Er bittet um Auskunft, ob sichergestellt sei, dass auch die Anwäl-
tinnen und Anwälte im Land in dieses Projekt mit einbezogen würden.

Die Ministerin der Justiz und für Migration antwortet, die jetzt von Grünen und 
CDU mit dem Änderungsantrag 05/16 beantragten Mittelerhöhungen zu Titel 534 69  
– Dienstleistungen Dritter u. dgl. – seien von ihrem Haus zum Haushaltsentwurf 
angemeldet worden. Es sei jedoch zunächst nicht gelungen, sie entsprechend mit 
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in den Haushalt einzustellen. Deswegen danke sie dafür, dass dies jetzt auf dem 
Antragsweg wieder aufgegriffen werde.

Zur Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden habe es 2022 einmalig einen 
erhöhten Mittelansatz gegeben, der jetzt für 2023 und 2024 wieder habe reduziert 
werden können.

Das Projekt „Rechtsstaat macht Schule“ habe nach der Coronazwangspause gera-
de am Vortag dieser Finanzausschusssitzung wieder neu starten können. Die Ein-
beziehung der Anwälte sei im Prinzip vorgesehen. Dagegen spreche nichts.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU erklärt, seines Wissens sei die E-Straf-
akte, die von der FDP/DVP-Fraktion in ihrem Entschließungsantrag 05/10 auf-
gegriffen werde, bereits am Start. Er bittet das Ministerium der Justiz und für 
Migration dazu um nähere Ausführungen. Vielleicht erübrige sich der Entschlie-
ßungsantrag somit.

Die Ministerin der Justiz und für Migration bestätigt, dass im Frühjahr 2022 in 
Ulm damit begonnen worden sei, die elektronische Akte zu pilotieren. Dieses 
Projekt werde fortlaufend durch das E-Justice-Programm des Ministeriums be-
gleitet. Bislang seien die gesammelten Erfahrungen sehr positiv und erkenntnis-
reich. Wünschenswerte Anpassungen und Verbesserungen seien im Rahmen die-
ser Begleitung bereits umgesetzt worden und würden auch weiter erfolgen. Nach 
den Planungen solle 2023 ein weiteres großes Pilotprojekt an den Start gehen, um 
dann 2024 und 2025 das Projekt in der Fläche „auszurollen“. Es bestehe der An-
spruch, bis Ende 2025 überall mit der elektronischen Akte zu arbeiten, um inso-
weit auch den Vorgaben des Bundesgesetzgebers, die elektronische Akte bis zum 
1. Januar 2026 überall umzusetzen, entsprechen zu können.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP bestätigt, dass die Rückmeldungen 
zur E-Strafakte durchweg positiv seien. Sie trage tatsächlich dazu bei, die be-
absichtigten Ziele wie Verfahrensbeschleunigung und Prozessökonomie zu errei-
chen. Vor diesem Hintergrund brauche es eben eine umfassende Evaluierung und 
nicht nur eine „Begleitung“. Deshalb halte seine Fraktion auch zur Beschleuni-
gung des Umsetzungsverfahrens ihren Entschließungsantrag 05/10 aufrecht.

Änderungsantrag 05/12 einstimmig zugestimmt.

Den Änderungsanträgen 05/13, 05/14 und 05/15 wird jeweils mehr-
heitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 05/16 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 05/17 (insgesamt) einstimmig zugestimmt.

Kapitel 0502 mit den beschlossenen Änderungen einstimmig ge-
nehmigt.

Entschließungsantrag 05/10 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0503

Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
und Staatsanwaltschaften

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 05/5, 05/18 bis 05/22 sowie den Ent-
schließungsantrag 05/11 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP fragt zum Änderungsantrag 05/18 
der Regierungsfraktionen nach Erkenntnissen, die die Annahme begründeten, 
dass mit einer höheren Vermögensabschöpfung gerechnet werden könne.
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Sodann begrüßt er den Täter-Opfer-Ausgleich und das Projekt „AntiTat“ im 
Landkreis Tuttlingen, macht aber auch darauf aufmerksam, dass Opferberatungs-
stellen sehr stark von kommunaler Seite geförderte Einrichtungen seien. Er erbit-
tet weitere Angaben, warum mit dem Änderungsantrag 05/20 der Regierungsfrak-
tionen der Landkreis Tuttlingen eine Bevorzugung erfahren solle.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD bemerkt, zur Sicherstellung eines stabilen 
Betriebs des elektronischen Rechtsverkehrs seien zehn neue Stellen vorgesehen. 
Auch nach den Erfahrungen der SPD „drücke“ an dieser Stelle in den Gerichten 
„der Schuh“, werde mehr Support nachgefragt. Weil die zehn Stellen bei den 
Oberlandesgerichten verortet seien, frage er, wie diese Stellen über die Gerichte 
verteilt werden sollten.

Bei den Stellen für die Häuser des Jugendrechts wolle er wissen, wo die neuen 
Häuser entstehen sollten.

Zur Einrichtung eines weiteren Staatsschutzsenats beim Oberlandesgericht Stutt-
gart – Änderungsantrag 05/19 der Regierungsfraktionen – interessiert ihn, ob dies 
vom Ministerium der Justiz und für Migration bereits angemeldet worden sei.

Zur Begründung des Änderungsantrags 05/21 bittet er die Regierungsfraktionen 
um Erläuterung, wie die Formulierung zu verstehen sei: 

 �Schließlich�sind�die�Aufwände�für�die�Weiterführung�und�flächendeckende�
Umsetzung� des� vom�Netzwerk� aus�Fraktionsmitteln� finanzierten,�…�Mo-
dellprojekts�„Treuhänderische�Geldverwaltung“�zu�berücksichtigen�…

Er sei bisher immer davon ausgegangen, dass der Haushaltsgesetzgeber über 
Haushaltsmittel bestimme. Die SPD-Fraktion verfüge über solche Fraktionsmittel 
nicht.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE antwortet auf die zuletzt gestellte Frage, 
in der Zeit von 2011 bis 2016 wie auch schon davor habe es immer einen Korri-
dor gegeben, innerhalb dessen auf Initiative der Fraktionen noch einmal geprüft 
worden sei, wo es „Dinge“ gebe, die für politisch relevant gehalten würden. Der 
Begriff „Fraktionsmittel“ sei missverständlich und hier fälschlicherweise mit in 
die Begründung gerutscht. Der Begriff sei aber auch von der SPD in den Jahren 
2011 bis 2016 verwendet worden. An dieser Stelle sei den Regierungsfraktionen 
ein Fehler passiert.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD erklärt, er halte solche Begriffe für 
schwierig. Leider tauchten sie auch viel zu oft in der Presseberichterstattung auf. 
Eine solche Begrifflichkeit sollte nicht mehr verwendet werden.

Eine Abgeordnete der Fraktion GRÜNE zeigt sich erfreut, dass bei allen Themen 
im Strafvollzug bei den Strafvollzugsbeauftragten eine große Einigkeit darüber 
bestehe, wo es noch Schwierigkeiten gebe und Initiativbedarf bestehe.

Zur Stärkung des Mittelbaus bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften bittet sie 
das Ministerium der Justiz und für Migration noch einmal um einen Sachstands-
bericht.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU begründet zum Änderungsantrag 05/20, 
bei der Aufstockung der Mittel handle es sich um die Förderung eines Modellpro-
jekts im Landkreis Tuttlingen.

Die Ministerin der Justiz und für Migration geht zunächst auf die zum Ände-
rungsantrag 05/18 gestellte Frage ein und erklärt, ihr Haus bemühe sich sehr 
um Einnahmen, um auch Maßnahmen gegenfinanzieren zu können. Hier spiele 
Verschiedenes hinein, nicht nur die Vermögensabschöpfung. Ihr Haus habe sich 
schon 2021 beim Kostenrechtsänderungsgesetz sehr dafür eingesetzt, dass die Ge-
richtsgebühren angehoben würden, um Einnahmen zu steigern. Beim Pakt für den 
Rechtsstaat 2019 seien es Mittel gewesen, um Stellen gegenfinanzieren zu kön-
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nen. Die Grundbuchamts- und Notariatsreform, nachhaltige Umstrukturierungen 
und Optimierungen hätten ebenfalls für steigende Einnahmen gesorgt.

Bei der Vermögensabschöpfung, die auch strafverfolgungstechnisch etwas sehr 
Sinnvolles sei, würden spezialisierte, zentralisierte Abteilungen für Wirtschafts-
kriminalität in der Justiz und in der Polizei eingesetzt, um rechtswidrig erworbene 
Vermögensgegenstände einzuziehen. Hier zeichne sich schon eine Tendenz ab, 
die eine Erhöhung der Einnahmen im beantragten Umfang realistisch erscheinen 
lasse.

Bei dem Modellprojekt „AntiTat“ gehe es insbesondere um junge Täter und ihre 
Opfer. Dort werde sehr früh angesetzt, und zwar schon in einem Alter, in dem 
noch keine Strafmündigkeit gegeben sei, um rechtzeitig Weichen zu stellen und 
kriminelle Karrieren von Anfang an zu unterbinden.

Die zehn neuen Stellen für die Sicherstellung eines stabilen Betriebs des elektro-
nischen Rechtsverkehrs seien deshalb beim Oberlandesgericht verortet, weil dort 
das IuK-Fachzentrum angesiedelt sei. Von dort würden dann im Grunde alle Ge-
richte mit diesen Dienstleistungen bedient.

Die Häuser des Jugendrechts dienten dazu, bei Jugendlichen sehr konsequent zu 
agieren, aber auch Verfahren zu beschleunigen, Jugendliche in Projekten auf den 
rechten Weg zu führen und neben die Strafe auch die Hilfe zu stellen. Heute 
könne sie (Rednerin) noch nicht genau sagen, wo neue Häuser letztlich entstehen 
würden. Aber die Zahl der Orte, die sich dafür interessierten, sei sehr hoch.

Die Frage, warum der zusätzliche Staatsschutzsenat jetzt über einen Änderungs-
antrag geschaffen werden solle, sei sehr berechtigt. Ursprünglich sei dies näm-
lich nicht angemeldet gewesen. Ihr Haus stehe in einem dauerhaften Austausch 
mit dem Generalbundesanwalt, um Bedarfe in diesem Bereich zu erkennen. Der 
Generalbundesanwalt habe dem Ministerium in diesem Jahr aber erst zu einem 
späten Zeitpunkt mitgeteilt, dass mit zusätzlichen Verfahren, die in der Begrün-
dung zum Änderungsantrag 05/19 genannt worden seien, gerechnet werden müs-
se. Dieser Bedarf sei vorher nicht absehbar gewesen.

Ohne Frage würden bei den Gerichten die Serviceeinheiten dringend gebraucht, 
aber z. B. ebenso bei den Rechtspflegern. Dieser Bedarf sei anzuerkennen, und 
mehr sei natürlich wünschenswert. Jedoch komme man aus folgender Situation: 
Zwischen 2011 und 2016 habe der Rechnungshof eher gesagt, dort müssten Stel-
len abgebaut werden. Dieser Stellenabbau habe vermieden werden können, doch 
habe es gerade im Servicebereich auch keine neuen Stellen gegeben. Seit 2016 sei 
immer wieder versucht worden, den Service mit zu denken. So seien insbesondere 
im Zuge der Diesel- oder Asylverfahren nicht ausschließlich im richterlichen Be-
reich, sondern auch im Servicebereich Stellen aufgebaut worden. An dieser Stelle 
sei PEBB§Y eine große Hilfe, weil der Bedarf nicht geschätzt werden müsse, 
sondern berechnet werden könne.

Auch der Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2023 und 2024 sehe für den Unter-
stützungsbereich einige Verbesserungen vor. In der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
würden vier k.w.-Vermerke aufgehoben, 21 k.w.-Vermerke um zwei und 30 k.w.-
Vermerke um drei Jahre verlängert. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit solle ein 
k.w.-Vermerk wegfallen; 19 k.w.-Vermerke würden um zwei Jahre verlängert. 
Für das Jahr 2024 seien in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 17 Neustellen für die 
Verfahrenserledigung vorgesehen. Im Rechtspflegerbereich sei es in den letzten 
zwei Jahren durch einen Stellenaufwuchs auch gelungen, effizienter zu werden. 
So hätten im Grundbuchbereich die Verfahrensrückstände halbiert werden kön-
nen. Trotzdem stimme sie den Aussagen zu, dass dieser Sektor weiter im Blick 
behalten werden müsse. Dies solle auch geschehen.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD vertritt die Auffassung, dass die PEBB§Y-
Berechnung quasi schon veraltet sei. Durch die Stellenmehrungen in den letz-
ten Jahren bei Richtern, Staatsanwälten, durch die Schaffung eines neuen Senats 
beim Verwaltungsgerichtshof, jetzt durch die Schaffung eines zusätz lichen Staats-
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schutzsenats, durch die Commercial Courts werde ein erhöhter Bedarf an Service-
kräften ausgelöst. Diesbezüglich passten die PEBB§Y-Berechnungen nicht mehr.

Die Ministerin der Justiz und für Migration erwidert, PEBB§Y sei ein sehr wert-
volles Instrument, aber in der Tat blieben die Basiszahlen nicht für alle Zeit iden-
tisch, weil sich Aufwände veränderten.

Gerade werde die elektronische Akte eingeführt. Dies bedeute, in manchen Be-
reichen werde bereits damit gearbeitet, in anderen finde die Einführung statt, und 
in wiederum anderen gebe es sie noch nicht. Das Ministerium sei sich bewusst, 
dass irgendwann eine PEBB§Y-Vollerhebung benötigt werde. Tatsächlich Sinn 
mache dies aber erst, wenn in allen Bereichen vollelektronisch gearbeitet werde. 
Im Moment wäre das Ergebnis wahrscheinlich nicht hinreichend tragfähig. Aber 
in bestimmten Abständen sei das Ganze immer wieder zu betrachten, damit die 
Berechnungen hinreichend aussagekräftig blieben. 

Änderungsantrag 05/18 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 05/5 (insgesamt) mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 05/19 (insgesamt) mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 05/20 mehrheitlich zugestimmt.

Der Abgeordnete der Fraktion GRÜNE weist darauf hin, in der schriftlichen Be-
gründung des Änderungsantrags 05/21 der Regierungsfraktionen heiße es u. a.: 

� �Schließlich�sind�die�Aufwände�für�die�Weiterführung�und�flächendeckende�
Umsetzung�des�vom�Netzwerk�aus�Fraktionsmitteln�finanzierten�...

Er bittet darum, die Worte „aus Fraktionsmitteln“ durch die Formulierung „auf 
Initiative der Regierungsfraktionen“ zu ersetzen. 

Dem Änderungsantrag 05/21 wird unter Berücksichtigung dieser 
redaktionellen Änderung in der Begründung mehrheitlich zuge-
stimmt.

Änderungsantrag 05/22 mehrheitlich zugestimmt.

Kapitel 0503 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Entschließungsantrag 05/11 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0504 bis Kapitel 0507 jeweils einstimmig genehmigt.

Kapitel 0508

Justizvollzugsanstalten

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 05/6 und 05/7 sowie 05/23 bis 05/29 
mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD bringt vor, der Änderungsantrag 05/23 
der Regierungsfraktionen begehre für 2023 die Erhöhung des Ansatzes um den 
doch sehr marginalen Betrag von 6 000 € für die Verbesserung der Ausstattung 
im Bildungszentrum Justizvollzug in der Außenstelle Kelterle. Seine Fraktion 
werde diesem Antrag zustimmen, meine aber, dass es in bestimmten Bereichen 
erforderlich sein könne, wesentlich mehr Geld in die Hand zu nehmen. Aber er 
werte dies einmal als einen ersten Schritt.
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Eine Abgeordnete der Fraktion GRÜNE bittet das Ministerium um Ausführungen 
zum Änderungsantrag 05/6 der SPD-Fraktion, der sich auf das Thema „Verpfle-
gung und Hygiene der Gefangenen“ beziehe.

Die Ministerin der Justiz und für Migration betont, die Ernährung von Gefan-
genen sei ein Thema, das ihr Haus dauerhaft beschäftige. Einerseits gehe es um 
eine gesunde, abwechslungsreiche Ernährung und anderseits um eine Ernährung, 
wie Gefangene sie gewohnt seien bzw. wünschten. Dies jeweils in Deckung zu 
bringen sei nicht einfach. Hinzu komme jetzt noch das Problem, dass bei den Le-
bensmitteln mit deutlichen Preisanstiegen zu rechnen sei. Deshalb sei diese Kos-
tensteigerung im Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzverwaltung – in der Rücklage 
für Inflations- und Energiepreisrisiken eingepreist worden.

Die Abgeordnete der Fraktion GRÜNE erklärt, sie gehe davon aus, dass alle Straf-
vollzugsbeauftragten weiterhin ein Auge auf dieses Thema hätten, das auch im-
mer wieder vorgebracht werde. Sie bittet insofern das Ministerium um Verständnis, 
wenn diesbezüglich auch in Zukunft ab und zu bei ihm interveniert werde.

Den Änderungsanträgen 05/23, 05/24, 05/25 und 05/26 wird je-
weils mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 05/27 einstimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 05/28 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 05/6 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 05/29 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 05/7 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0508 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Kapitel 0509 bis Kapitel 0512 in gemeinsamer Abstimmung ein-
stimmig genehmigt.

Kapitel 0521

Migration

Der Vorsitzende ruft die Änderungsanträge 05/1 bis 05/4, 05/8, 05/9 sowie 05/30 
bis 05/33 mit zur Beratung auf.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP führt an, in der Begründung des 
Änderungsantrags 05/31 der Regierungsfraktionen heiße es, dass ein unvorher-
gesehener Mehrbedarf u. a. beim Aufwand für Kommunikationstechnik durch die 
Beschaffung eines Nachfolgesystems für die PIK ausgelöst worden sei. Das Land 
müsse hier ein Ersatzsystem beschaffen, um der rechtlichen Verpflichtung zur Re-
gistrierung der Asylsuchenden nachkommen zu können. Er bitte hier um weitere 
Erläuterungen.

Ebenfalls bitte er um Informationen seitens des Ministeriums zur Veranschlagung 
von Haushaltsmitteln für das Jahr 2024, jedoch nicht für das Jahr 2023.

Die Ministerin der Justiz und für Migration trägt vor, beim Änderungsantrag 
05/31 gehe es um eine Nachfolge für PIK. Dabei handle es sich um ein System, 
das der Bund über die Bundesdruckerei bereitstelle, das aber nur begrenzt zur 
Verfügung stehe. Deswegen werde ein Nachfolgesystem benötigt.

Eine Vertreterin des Ministeriums der Justiz und für Migration erläutert, der Än-
derungsantrag 05/31 bilde zwei Programmbereiche und zwei Softwarebereiche 
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ab. Das eine sei die Ersatzbeschaffung für PIK – Personalisierungsinfrastruktur-
komponente –, die damit vorangetrieben werden solle. Dabei handle es sich um 
eine Ersatzmaßnahme für das unzureichende System des Bundes, das gerade bei 
der Registrierung der ukrainischen Geflüchteten viele Probleme bereitet habe.  
Außerdem erfasse der Änderungsantrag eine Ersatzmaßnahme für das alte Ver-
fahren MigVIS. Dabei handle es sich um die Übernahme des Systems aus Bayern, 
um künftig die Prozesse in DiMig – Digitalisierung der Migrantenverwaltung – 
abbilden zu können.

Die Ministerin der Justiz und für Migration fährt zur Veranschlagung der Haus-
haltsmittel – Änderungsantrag 05/33 der Regierungsfraktionen – fort, dass 
in Umsetzung des Koalitionsvertrags in diesem Punkt im Jahr 2024 insgesamt  
200 schutzbedürftige Frauen im Familienverbund, vornehmlich jesidischer Her-
kunft, die Opfer traumatisierender Erfahrungen im Zusammenhang mit dem be-
waffneten Konflikt in Syrien und im Irak geworden seien, über die sonstigen Auf-
nahmeverpflichtungen des Landes hinaus aufgenommen werden sollten. Die Eta-
tisierung sei erst für das Jahr 2024 erfolgt, weil eine gewisse Hoffnung bestehe, 
dass das Land dann dazu kapazitätsmäßig besser in der Lage sein werde, und um 
dies mit einem längeren Vorlauf planen zu können.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erklärt zum Änderungsantrag 05/32 von 
Grünen und CDU, seine Fraktion trage diesen Änderungsantrag inhaltlich mit, 
weil es auch für sie wichtig sei, dass der Sonderstab für die Ermittlung der Iden-
tität gefährlicher Ausländer technisch entsprechend ausgestattet werde. Jedoch 
habe die SPD ein grundsätzliches Problem mit der Begrifflichkeit „Sonderstab 
gefährliche Ausländer“. Deshalb werde sich seine Fraktion bei der Abstimmung 
über diesen Antrag der Stimme enthalten.

Der Ausschuss lehnt die Änderungsanträge 05/1, 05/8 und 05/3 je-
weils mehrheitlich ab.

Änderungsantrag 05/30 mehrheitlich zugestimmt.

Änderungsantrag 05/2 mehrheitlich abgelehnt.

Den Änderungsanträgen 05/31, 05/32 und 05/33 wird jeweils ein-
stimmig zugestimmt.

Änderungsantrag 05/4 mehrheitlich abgelehnt.

Änderungsantrag 05/9 mehrheitlich abgelehnt.

Kapitel 0521 mit den beschlossenen Änderungen mehrheitlich ge-
nehmigt.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU dankt der Berichterstatterin für ihre Ein-
führung in den Einzelplan 05 sowie den Kolleginnen und Kollegen von der SPD 
und der FDP/DVP für die gute Zusammenarbeit in diesem Bereich.

Der Vorsitzende stellt fest, dass für den Bereich des Einzelplans 05 keine Wort-
meldungen zu Projekten vorlägen, die im Einzelplan 12 – Allgemeine Finanzver-
waltung – veranschlagt seien.

6.12.2022

Daniela Evers
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